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Informationsblatt für Eltern
Integration von Kindern im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen:
Liebe Eltern,

als Eltern eines Kindes, das behindert oder von Behinderung bedroht ist, haben Sie Anspruch auf einen Integrationsplatz in einer wohnortnahen Kindertagesstätte. Dies ist in der Rahmenvereinbarung „Integrationsplatz“ festgelegt und liegt zur Einsichtnahme in Ihrer Kindertageseinrichtung aus. Nach dieser Vereinbarung ist die Aufgabe der Kindertageseinrichtung die gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung.

In der Kindertagesstätte stellen Sie den Antrag für die Eingliederungsmaßnahme für Ihr Kind. Der Träger der Kindertagesstätte stellt zeitgleich einen Antrag auf Gewährung einer Förderpauschale und leitet die beiden Anträge an das Amt für Soziale Sicherung weiter. Bitte füllen Sie gemeinsam mit der Kindertagesstätte die Formular-Anträge hierfür aus und legen die eventuell vorhandenen ärztlichen Befunde in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „für das Gesundheitsamt“ bei. 
Zu einem späteren Zeitpunkt erhalten Sie einen Termin für eine Untersuchung und Beratung in der kinder- und jugendärztlichen Sprechstunde des Gesundheitsamtes in Lauterbach. Es ist empfehlens-wert, dass Sie sich Fragen, die Sie gerne an den Arzt oder die Ärztin stellen möchten, im Vorfeld aufschreiben, damit diese/r Sie auch umfassend beraten kann. 
Das Gesundheitsamt verfasst eine ärztliche Stellungnahme zum Förderbedarf Ihres Kindes und diese geht an das Amt für Soziale Sicherung. Die Fachstelle für Kindertageseinrichtungen im Amt für Jugend, Familie und Sport prüft, ob die fachlichen, personellen und räumlichen Voraussetzungen in der Kindertageseinrichtung für Ihr Kind vorliegen und leitet die erforderlichen Angaben ebenfalls an das Amt für Soziale Sicherung weiter. 
Wenn der Integrationsplatz vom Amt für Soziale Sicherung geprüft wurde und bewilligt wird, erhält Ihre Kindertagesstätte zusätzliche Fachkraftstunden zur Förderung und Integration Ihres Kindes. Die Kindertagesstätte muss Ihnen als Eltern dann eine Fachkraft in der Kindertagesstätte benennen, die Ansprechpartner/in für Sie als Eltern bei Fragen zur Förderung Ihres Kindes ist.

Weitere Informationen: 

Ihr Kind erhält in der Kindertagesstätte zusätzliche pädagogische Hilfen, die über eine Maßnahmen-pauschale vom Amt für Soziale Sicherung finanziert wird. Aufgabe der Integrationsfachkraft ist die fachliche Begleitung der Förderprozesse in der Gruppe, in der das eingliederungs- und förderbedürf-tige Kind Gruppenmitglied ist. Die Hilfen zur Förderung Ihres Kindes berücksichtigen vor allem die soziale Integration, d. h. die Eingliederung in die Kindergruppen der Kindertageseinrichtung.
Die Integrationsfachkraft hat nicht die Aufgabe, das Kind mit Behinderung oder das von Behinderung bedrohte Kind in einer Einzelfördermaßnahme zu betreuen.
Die Kindertagesstätte erhält eine Personalaufstockung (15 Wochenstunden pro Integrationskind). Die Gruppengröße muss in Abhängigkeit von der Anzahl der Kinder mit (drohender) Behinderung in der Gruppe reduziert werden. Die mit der Integration verbundenen Regelungen sowie die Planung und Durchführung der Maßnahmen sind Aufgaben der Kindertagesstätte. Sie muss den Prozess der Integration steuern. 

Der Träger einer Kindertagesstätte erhält bei Aufnahme von Kindern, die zusätzliche pädagogische Förderleistungen aufgrund ihrer (drohenden) Behinderung benötigen, den personellen Mehrbedarf (gemäß SGB XII) vom Amt für Soziale Sicherung ausgeglichen (Stand 2011: 16.711€ jährlich pro Kind).

siehe bitte auch Zusammenfassung im umseitigen Schaubild…

